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Vorwort

Standards	sind	Festlegungen	für	die	Art	und	Weise,	wie	Prozessegestaltet	sein	sollen,	um	bestimmte	Ziele	zu	erreichen.	Sie	beschreibenAnforderungen	und	Kompetenzen,	Bedingungen	und	Wissensbeständeund	beruhen	auf	Modellen	von	Entwicklungszielen.	Standards	liegenvor	den	Kompetenzen,	die	Ziele	vor	den	Standards	und	vor	den	Zielenliegt	deren	Begründung.	Entscheidend	dafür,	dass	es	zur	Formulierungvon	Standards	als	Richtschnur	kommt,	ist	also	die	Anerkennung	undGeltung	des	Ziels.Die	Durchsetzung	von	Bildungs-	und	Teilhaberechten	für	Menschenmit	Behinderung	war	historisch	ein	sehr	langer	Prozess,	und	er	musstefür	jede	Gruppe	aufs	Neue	durchgesetzt	werden.	Angesichts	von	starrenVerhältnissen,	die	Entwicklung,	Bildung	und	Teilhabe	auf	der	Basisde�izitärer	Menschenbilder	verwehrten,	war	die	Etablierung	neuerFormen	historisch	häu�ig	»ein	kühnes	Unternehmen«1.	Diegesellschaftliche	Steuerung	von	Lebenslagen	durch	Recht	und	Politikbedeutet	nichts	Geringeres	als	den	»Erhalt	von	Lebenschancen	aus	dergesellschaftlichen	Produktion	als	Sozialgüter«2,	und	diegenerationsprägende	Wirkung	von	großen	Reformen	lässt	sich	anLebensläufen	belegen.	Die	Dynamik	des	Zugewinns	–	oder	aber	desVerlustes	von	Bildungs-	und	Teilhabechancen	–	zeigt	sich	bei	Menschenmit	Behinderung	in	besonderem	Maß,	denn	ihre	Lebenslage	wirdhochgradig	von	den	sozialen	Leistungen	und	Rechten	beein�lusst.	Wennman	über	Teilhabe	spricht,	spricht	man	also	über	nichts	weniger	alsüber	die	individuelle	Lebensführung;	und	dabei	geht	es	um	diegrundsätzliche	Frage,	ob	Handlungsspielräume	für	die	Lebensführungvorhanden	und	so	gestaltet	sind,	dass	es	neben	den	Zwängen	undAbhängigkeiten	auch	freie	Wahlmöglichkeiten	gibt,	ob	über



Zugehörigkeit	und	Anerkennung	identitätsstärkende	Erfahrungengemacht	werden	können	und	man	den	Alltag	ebenso	wie	sich	stellendeBelastungen	bewältigen	kann.Die	Deutsche	Heilpädagogische	Gesellschaft	(DHG)	setzt	sich	seit1991	kontinuierlich	für	die	Verbesserung	der	Lebenschancen	vonMenschen	mit	kognitiven	Beeinträchtigungen	und	einem	komplexenUnterstützungsbedarf	ein,	eine	Gruppe,	deren	Bildungs-	undTeilhaberechte	als	letzte	anerkannt	wurden.	So	äußerte	sich	derVerband	Deutscher	Sonderschulen	(VDS,	heute	VerbandSonderpädagogik)	1983	zum	ersten	Mal	überhaupt	und	dann	äußerstverhalten	zur	Förderung	der	damals	so	genanntenSchwerstbehinderten.	Ein	damals	im	Auftrag	des	VDS	von	Georg	Feusererarbeitetes	Papier	war	zuvor	abgelehnt	worden,	weil	es	mit	Begriffenwie	Bildung	und	Integration	zu	progressiv	war.3	Bis	heute	ist	die	Lagedieser	heterogenen	Gruppe	von	Menschen	gekennzeichnet	durchbesonders	hohe	Beschränkungen	des	Zugangs	zu	gesellschaftlichenHandlungsfeldern	und	zu	den	Angeboten	der	Bildung	undBeschäftigung,	der	Kultur,	der	Freizeit	und	des	öffentlichen	Lebenssowie	der	Gesundheit	und	Therapie.	Dies	gilt	sowohl	in	Bezug	auf	dasRegelsystem	als	auch	auf	das	Sondersystem,	und	diese	Beschränkungenzeigen	sich	empirisch	deutlich,	sei	es	mit	Blick	auf	das	Verbleiben	in›besonderen	Wohnformen‹4	oder	den	Ausschluss	von	der	Teilhabe	amArbeitsleben,	sogar	aus	den	Werkstätten	für	Menschen	mitBehinderung	(W�bM).Mit	der	Rati�izierung	der	UN-Behindertenrechtskonvention	(UN-BRK)	und	dem	Inkrafttreten	des	Bundesteilhabegesetzes	(BTHG)wurde	nun	nach	Jahrzehnten	wieder	eine	große	Reform-Dynamik	inGang	gesetzt.	Ihre	Leitmotive	sind	Teilhabe/Partizipation	undSelbstbestimmung,	im	Mittelpunkt	steht	die	möglichst	unabhängigeindividuelle	Lebensführung	und	ihre	Durchsetzung	basiert	nun	aufRechten.	Die	UN-BRK	zeigt	klar	auf,	dass	es	sich	bei	Marginalisierungs-und	Diskriminierungsprozessen	zentral	umMenschenrechtsverletzungen	handelt	und	diese	Konsequenzenerzwingen.	Es	besteht	eine	Verp�lichtung,	den	Zustand	der	starrenVerhältnisse,	wie	er	sich	auch	in	Benennungen	des	Personenkreises	als›die,	die	keiner	haben	will‹,	widerspiegelt,	zu	überwinden.	Dafürmüssen	aber	die	bisherigen	Exklusionsrisiken	und	Problemstellen



genau	in	den	Blick	genommen	und	die	rechtlichen	Normen	undfachlichen	Ansprüche	auf	die	Situation	besonders	hoher	sozialerAbhängigkeit	und	erschwerter	Partizipation	hin	durchdekliniertwerden.	Menschen	mit	einem	komplexen	Unterstützungsbedarf	fallenaus	Struktur-	und	Handlungslogiken,	die	sich	an	engen,	schematischenVorstellungen	von	›Hilfebedarf‹,	›Bedarfsgruppen‹	und›Leistungstypen‹	orientieren,	heraus;	ihr	Bedarf	wird	zum›Schnittstellenproblem‹,	z.	B.	zwischen	Pädagogik	und	Therapie	oderPädagogik	und	P�lege.	Aus	organisatorischen	Unterschieden,	die	durchdie	Bildung	von	Hilfebedarfsgruppen	stark	gefördert	werden,	könneninhaltliche	Unterschiede	werden,	nämlich	zwischen	›Teilhabe‹	und›P�lege‹	oder	›Betreuung‹;	dies	hat	spürbare	Folgen	für	Denkweisenund	Handlungsprozesse	der	Leistungserbringung	und	in	deren	Folgefür	die	Handlungsspielräume	der	Menschen,	z.	B.	wenn›Wohnp�legeheime‹	sich	maßgeblich	an	P�legestandards	ausrichten	unddort	grundsätzlich	kein	zweites	Milieu	vorgesehen	ist.Die	Corona-Pandemie	hat	Bruchstellen	dieser	Logik	schonungslos	offengelegt	und	verstärkt:	die	Zwänge	des	Lebens	und	gesundheitlichenRisiken	in	zumeist	nicht	selbst	gewählten	Wohngruppen,	diereduzierten	sozialen	Kontakte	und	die	unzureichendenTeilhabemöglichkeiten,	die	sich	mit	Mängeln	der	Infrastrukturen	vorOrt,	z.	B.	dem	Zugang	zu	gesundheitlichen	und	therapeutischenAngeboten,	verbinden.	Die	Pandemie-Situation	könnte	zur	Sicherungder	überkommenen	Strukturen	beitragen,	wenn	nun	das	Spannungsfeldzwischen	Gesundheitsschutz	und	Teilhabe	einseitig	aufgelöst	und	nichtdie	Verluste	an	Optionen	und	Entwicklungsmöglichkeiten	aufgearbeitetwerden,	sowohl	für	den	Einzelnen	als	auch	für	ein	›Leben	imGemeinwesen‹.	Die	Chance	für	neue	Entwicklungen	liegt	hingegen	ineiner	konsequenten	Individualisierung,	die	zuerst	und	der	ICF	folgendam	Verständnis	des	Bedarfes	ansetzt,	aber	weitergehend	darauf	zielt,die	Handlungsspielräume	für	die	Lebensführung	zu	erhöhen,	und	zwaranhand	darau�hin	bezogener	�lexibler,	angemessener	und	wirksamer	–also	professioneller	und	fachlich	kompetenter	–	Leistungen.Die	konstitutiven	Spannungsfelder	zwischen	Selbstbestimmung	undAbhängigkeit,	aber	auch	Sorge	und	Schutz,	zwischenWahlmöglichkeiten	und	Bindungen	und	Verp�lichtungen	lassen	sich



nicht	au�lösen,	sie	müssen	und	sie	können	gestaltet	werden.	Die	DHG-Standards	basieren	auf	der	expliziten	Auseinandersetzung	mit	diesenSpannungsfeldern	und	den	bisherigen	Bruchstellen	und	formulierenaus	sozialrechtlicher	und	fachlicher	Perspektive	Anforderungen,	wasUnterstützung	zur	individuellen	Lebensführung	bedeutet.	Sie	setzendabei	am	Kernproblem	an:	der	Umsetzung	der	Person-	undSozialraumorientierung	als	den	›Schaltstellen‹	zur	Verwirklichung	dermenschenrechtlichen	Ansprüche.	Sie	stellen	der	Komplexität	derLebenslage	ein	komplexes,	advokatorisches	Assistenzkonzept	bei,	dasauch	im	Fall	der	Angewiesenheit	auf	Stellvertretung	und	DeutungKontrolle	über	das	eigene	Leben	ermöglichen	soll.Die	von	der	DHG	vorgelegten	Standards	verbinden	ausgehend	vonZielbegründungen	die	Beschreibung	der	rechtlichen	Normen	mitfachlichen	und	wissenschaftlichen	Wissensbeständen,Rahmenbedingungen	und	Anforderungen	in	einer	Systematik,	Tiefeund	Breite,	wie	sie	bisher	nirgends	vorgelegt	wurde.	Sie	richten	sich	analle	im	Feld	Tätigen	und	Verantwortlichen	im	Sinne	einereinzulösenden	Agenda.Hamburg,	Januar	2021 Iris	Beck
1		Möckel,	A.	(1988):	Geschichte	der	Heilpädagogik.	Stuttgart:	Klett-Cotta,	S.	512		Ferber,	C.	von	(1972):	Der	behinderte	Mensch	und	die	Gesellschaft.	In:	W.	Thimm	(Hrsg.):Soziologie	der	Behinderten.	Neuburgweier,	S.	313		Stinkes,	U.	(1998):	Der	Verband	und	die	Erziehung	schwer	behinderter	Kinder.	In:	A.Möckel	(Hrsg.):	Erfolg,	Niedergang,	Neuanfang.	100	Jahre	Verband	DeutscherSonderschulen.	München,	S.	249–264.4		Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	(BMAS)	(2016):	Zweiter	Teilhabebericht	derBundesregierung	über	die	Lebenslagen	von	Menschen	mit	Beeinträchtigungen.	Teilhabe	–Beeinträchtigung	–	Behinderung.	Berlin.	Online	verfügbar	unter:https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a125-16-teilhabebericht.pdf;jsessionid	=8CE02DA5EF5244E1A90A223C461E7A83?__blob=publicationFile&v=9;	Franz,	D.	&	Beck,	I.	(2015):	Evaluation	desAmbulantisierungsprogramms	in	Hamburg.	Forschungsbericht.	Hrsg.:Arbeitsgemeinschaft	der	Freien	Wohlfahrtsp�lege	(AGFW)	Hamburg	e.	V.	Hamburg.	Onlineverfügbar	unter:	https://www.agfw-hamburg.de/download/Ambulantisierung_Abschlussbericht_lang.pdf,	Zugriff	am	20.07.2020.



1    Einführung

Die	Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG)	engagiert	sich	seitnahezu	30	Jahren	als	berufsübergreifender	und	interdisziplinärerFachverband	für	die	Verbesserung	der	Lebensqualität	von	Menschenmit	kognitiven	Beeinträchtigungen	und	komplexemUnterstützungsbedarf.	Mit	Aktivitäten	wie	Tagungen,	Fachgesprächen,Expertisen,	Stellungnahmen	und	DHG-Preis	unterstützt	die	DHGinnovative	Ideen	und	Projekte,	insbesondere	zur	Entwicklunginklusiver	Wohnformen,	zur	Sozialraumorientierung,	zurQuartiersentwicklung	und	für	arbeitsweltbezogeneBeschäftigungsangebote	mit	dem	Ziel	der	Stärkung	derTeilhabechancen.DHG-Fachtagungen5	zu	Themen	wie	Selbstbestimmung	undAssistenz,	Hilfeplanung,	Teilhabe,	Sozialraumorientierung	undQuartiersentwicklung	boten	in	den	vergangenen	20	Jahren	ein	Forum,um	innovative	Entwicklungen	anzustoßen	und	voranzutreiben.	AlsFachverband	stellt	sich	die	DHG	nun	der	Aufgabe,	Leitziele und
Handlungsempfehlungen für Fachkräfte und Dienste der Behindertenhilfezu	entwickeln.	Die	folgenden	Standards	sind	Ergebnis	einer	überzweijährigen	Diskussion	im	Vorstand	der	DHG	mit	einem	Kreis	vonUnterstützer*innen	sowie	eines	Fachgesprächs	im	Rahmen	derMitgliederversammlung	vom	April	2018.	Sie	sollen	Grundsätze	undHandlungsempfehlungen	für	Methoden,	Prozesse	und	Strukturen	einerzeitgemäßen	»guten	Praxis«	professioneller	Unterstützungkonkretisieren.	Gerade	im	Prozess	der	Umsetzung	und	der	Evaluationdes	Bundesteilhabegesetzes	und	damit	der	weiteren	Entwicklung	desneuen	Teilhaberechts	erscheint	es	notwendig	und	hilfreich,



entsprechende	fachliche	Standards,	fundiert	durch	wissenschaftlicheDiskurse	und	Erkenntnisse,	zu	formulieren.Im	Mittelpunkt	stehen	Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen6
und komplexem Unterstützungsbedarf.	Der	Personenkreis	ist	sehrheterogen.	Dazu	gehören•		Menschen	mit	erheblichen	kognitiven	und	kommunikativenBeeinträchtigungen,	die	ihre	Be�indlichkeiten,	Bedürfnisse	undInteressen	überwiegend	nonverbal,	über	jeweils	eigeneAusdrucksformen	signalisieren;•		Menschen	mit	mehrfachen	Beeinträchtigungen	(körperlich,sprachlich	oder	sinnesbezogen,	teilweise	zusätzliche	psychischeProblemlagen	und	chronische	Erkrankungen);•		Menschen,	deren	Verhalten	auffällt,	die	sich	selbst	oder	anderegefährden,	z.	B.	durch	selbstverletzendes	oder	fremdverletzendesVerhalten	gegen	Personen	und	Sachen.Allen	gemeinsam	ist,	dass	sie	nicht	oder	nur	bedingt	für	sich	selbstsprechen	können	und	bei	der	Wahrnehmung	ihrer	Rechte	undInteressen	anwaltschaftlicher	Unterstützung	bedürfen.Der	komplexe	Unterstützungsbedarf	fordert	eine	ganzheitlichePerspektive,	die	die	Verwobenheit	der	vielfältigen	individuellenBedürfnisse	und	Bedarfe	erkennt	und	auf	der	Handlungsebeneintegriert.	Angesichts	der	Heterogenität	des	Personenkreises	sind	dieEinschränkungen	von	Teilhabe	nur	personenzentriert	beschreibbarund	Unterstützungsbedarfe	nur	individualisiert	realisierbar.Die	Begrif�lichkeit	und	das	Verständnis	von	Behinderung	orientierensich	an	der	Internationalen Klassi�ikation der Funktionsfähigkeit,
Behinderung und Gesundheit (ICF)7.	Auf	der	Basis	eines	bio-psycho-sozialen	Ansatzes	wird	Behinderung	mehrperspektivisch	im	Rahmeneiner	Wechselwirkung	zwischen	körperbezogenen	Faktoren,Umweltfaktoren	und	personenbezogenen	Faktoren	gesehen	und	alsEinschränkung	von	Aktivitäten	und	Teilhabemöglichkeiten	verstanden.Für	den	hier	benannten	Personenkreis	sind	Teilhabeeinschränkungenerheblich,	in	der	Regel	umfassend,	d.	h.	sie	beziehen	sich	auf	alle	ICF-Teilhabebereiche.	Erforderlich	sind	entsprechend	komplexeUnterstützungsleistungen	und	infrastrukturelle	Rahmenbedingungen



im	Zusammenwirken	verschiedener	Leistungssysteme,	umTeilhabebarrieren	zu	beseitigen	bzw.	zu	reduzieren	sowieTeilhabechancen	zu	erschließen	bzw.	zu	erweitern.	Fehlende	oderunzureichende	Unterstützungsangebote	bedeuten	für	diese	Menschenein	hohes	Exklusionsrisiko.	Wahlmöglichkeiten	für	kleinteiligeWohnsettings	sind	nach	wie	vor	extrem	beschränkt,	institutionelleStrukturen	sind	in	der	Behindertenhilfe	weithin	vorherrschend.Ergänzend	zur	ICF	lenkt	das	sozialwissenschaftliche Lebensqualität-
Konzept8	den	Blick	auf	menschliche	Grundbedürfnisse,	um	einervielfach	praktizierten	Verkürzung	von	vielfältigen	Bedürfnissen	aufleistungsrechtlich	anerkannte	Bedarfe	entgegenzuwirken.	In	demmehrdimensionalen	Konzept	werden	objektive	Lebensbedingungenund	subjektives	Wohlbe�inden	integriert.	Die	Leitfrage	nach	demsubjektiven	Wohlbe�inden	mit	entsprechenden	Indikatoren	für	dasphysische	Wohlbe�inden,	das	soziale	Wohlbe�inden,	das	materiellbedingte	Wohlbe�inden,	die	persönliche	Entwicklung	und	Aktivitätensowie	das	emotionale	Wohlbe�inden	ist	eine	wichtigepersonenzentrierte	Orientierungshilfe	für	die	Teilhabeplanung	und	dieEvaluation	von	Assistenzleistungen,	insbesondere	für	den	hierbetreffenden	Personenkreis.Rechtliche	Grundlagen	für	Standards	einer	»guten	Praxis«	basierenvorrangig	auf	dem	neuen	Teilhaberecht	des	Bundesteilhabegesetzes(BTHG).	Aus	Sicht	der	DHG	muss	das	Recht	auf	»volle, wirksame und
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft«	(§	91	SGB	IX)für	alle	Menschen	mit	Behinderungen9	unabhängig	vomUnterstützungsbedarf,	ohne	Einschränkungen	und	mit	Vorrang	gelten.Mit	den	P�legestärkungsgesetzen10	und	dem	neuenP�legebedürftigkeitsbegriff	sowie	den	erweiterten	P�legeleistungenvergrößern	sich	die	Schnittstellen	des	P�legerechts	zum	Teilhaberecht.Konkrete	Auswirkung	auf	Leistungsstrukturen	sowie	Umfang	undQualität	von	Assistenzleistungen	haben	die	länderspezi�ischen	BTHG-Ausführungsgesetze,	Bedarfsermittlungsinstrumente	sowie	diejeweiligen	Landesrahmenverträge.	Ein�luss	nehmen	auch	die	Wohn-und	Teilhabegesetze	der	Bundesländer	und	die	Aufsichtspraxis	derjeweiligen	Heimaufsichtsbehörden,	z.	B.	hinsichtlich	teilhaberelevanterFachkonzepte.



Mit	dem	Inkrafttreten	der	UN-Behindertenrechtskonvention	und	desBundesteilhabegesetzes	(BTHG)	stellen	Personenzentrierung und
Teilhabe	die	zentralen	Leitbegriffe	für	eine	zukunftsweisendeBehindertenhilfe	dar.	Im	Leistungsdreieck	von	Leistungsberechtigten,Leistungsträgern	und	Leistungserbringern	stärkt	das	neueTeilhaberecht	sowohl	die	Steuerungskompetenz	durch	dieLeistungsträger	der	Eingliederungshilfe	als	auch	die	Rechte	vonMenschen	mit	Behinderungen.	Deren	verstärkte Rechte	beziehen	sichallgemein	auf	Selbstbestimmung,	auf	volle,	wirksame	undgleichberechtigte	Teilhabe	am	Leben	in	der	Gesellschaft,	vor	allem	inder	Teilhabe	am	Arbeitsleben	und	der	sozialen	Teilhabe.Im	Besonderen	zielen	sie	darauf,•		dass	die	»Lebensplanung	und	-führung	möglichst	selbstbestimmt	undeigenverantwortlich«	wahrgenommen	werden	kann,•		dass	Wünsche	einschließlich	nach	einer	»gewünschten	Wohnform«und	dem	»Wohnen	außerhalb	von	besonderen	Wohnformen«berücksichtigt	werden,	»soweit	sie	angemessen	sind«,	und•		dass	erforderliche	Assistenzleistungen	»zu	einer	möglichstselbstbestimmten	und	eigenverantwortlichen	Lebensführung	imeigenen	Wohnraum	sowie	in	ihrem	Sozialraum«	erbracht	werden	(§§91	SGB	IX,	104	SGB	IX	und	113	SGB	IX).Zwar	gelten	diese	verstärkten	Rechte	auf	umfassende	Teilhabe	underforderliche	Assistenzleistungen	in	einer	Wohnform	nach	Wahl
unabhängig vom Umfang des jeweiligen Unterstützungsbedarfs,	fehlendeRessourcen	und	fortbestehende	institutionelle	Strukturen	bleibenjedoch	wesentliche	Barrieren	für	die	Realisierung	personenzentrierterTeilhaberechte.	Außerdem	stellt	die	Komplexität	des	Unterstützungsbedarfs	sowohl	an	Leistungsträger	(»Leistungen	wie	auseiner	Hand«)	als	auch	an	Leistungserbringer	(»Leistungsmix«,	»Hilfenaus	einer	Hand«)	zusätzliche	Anforderungen	an	Koordination	undKooperation	im	Leistungssystem.Viele	rechtliche	Ansprüche	und	fachliche	Anforderungen	des	neuenTeilhaberechts	sind	erst	noch	mit	Leben	zu	erfüllen.	Die	Realisierungeiner	umfassenden	Teilhabe	–	ohne	Exklusion	und	unabhängig	vomUnterstützungsbedarf	–	bedarf	einer	systematischen	Verankerung	in


